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Erwägungen

E. 1
Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde legitimiert, wenn der angefochtene Entscheid
sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5
BGG). Dies ist hier der Fall; Der Beschwerdeführer macht Schadenersatz und Genugtuung
aus der beanzeigten Verletzung seines Persönlichkeitsrechts geltend und verlangt die
Verurteilung der Beschuldigten gemäss Anklage.

E. 2
Der Beschwerdeführer macht geltend, der Tatbestand der Verletzung des Geheim- oder
Privatbereichs durch Aufnahmegeräte sei erfüllt, was die Vorinstanz willkürlich verkenne.

E. 2.1.1
Der Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte nach Art.
179quater Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer eine Tatsache aus dem Geheimbereich
eines anderen oder eine nicht jedermann ohne Weiteres zugängliche Tatsache aus dem
Privatbereich eines anderen ohne dessen Einwilligung mit einem Aufnahmegerät
beobachtet oder auf einen Bildträger aufnimmt.

Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem Angriff bedroht, so ist der
Angegriffene und jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Umständen
angemessenen Weise abzuwehren ( Art. 15 StGB ). Nach Art. 17 StGB handelt
rechtmässig, wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um ein eigenes oder das Rechtsgut
einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu retten,
wenn er dadurch höherwertige Interessen wahrt (rechtfertigender Notstand). Wer eine mit
Strafe bedrohte Tat begeht, um sich oder eine andere Person aus einer unmittelbaren, nicht
anders abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Vermögen oder andere
hochwertige Güter zu retten, wird milder bestraft, wenn ihm zuzumuten war, das gefährdete
Gut preiszugeben (entschuldbarer Notstand; Art. 18 Abs. 1 StGB ). War dem Täter nicht
zuzumuten, das gefährdete Gut preiszugeben, so handelt er nicht schuldhaft (Abs. 2).

E. 2.1.2
Die Beschwerde ist zu begründen, wobei anhand der Erwägungen des angefochtenen
Entscheids in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern dieser Recht verletzt (Art. 42 Abs.
1 und 42 Abs. 2 Satz 1 BGG). Hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten
einschliesslich des Sachverhalts wegen Willkür bestehen qualifizierte Rügeanforderungen (
Art. 106 Abs. 2 BGG ). Das Bundesgericht ist keine Appellationsinstanz, die eine freie
Prüfung in tatsächlicher Hinsicht vornimmt oder die vorinstanzliche Beweiswürdigung mit
freier Kognition überprüft. Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die
Vorinstanz festgestellt hat (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG ), es sei denn, deren



Beweiswürdigung erweise sich als willkürlich ( BGE 143 IV 241 E. 2.3.1; I 310 E. 2.2; je
mit Hinweis). Dies ist der Fall, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar
ist oder mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht. Dass eine andere
Lösung oder Würdigung ebenfalls vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt nicht.
Der Entscheid muss nicht nur in der Begründung, sondern auch im Ergebnis willkürlich
sein ( BGE 146 IV 88 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Auf ungenügend begründete Rügen oder
appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein ( BGE
145 IV 154 E. 1.1; 142 III 364 E. 2.4).

E. 2.2
Was der Beschwerdeführer vorbringt, belegt, soweit es den gesetzlichen
Begründungsanforderungen überhaupt genügt, keine Bundesrechtswidrigkeit des
angefochtenen Entscheids.

E. 2.2.1
Zunächst geht der Beschwerdeführer grundsätzlich fehl, wenn er dem bundesgerichtlichen
Urteil 6B_1356/2016 vom 5. Januar 2018 betreffend die von ihm kritisierte
Verfahrenseinstellung mit Bezug auf das nunmehr angefochtene Sachurteil eine
umfassende Bindungswirkung beimisst. Damit verkennt er, dass das Bundesgericht nur auf
Willkür prüft, wie die Beweise nach dem Grundsatz "in dubio pro duriore" zu würdigen
sind (und ob die Vorinstanz gestützt darauf einen hinreichenden Tatverdacht verneinen
durfte). Zudem prüft es im Rahmen von Beschwerden gegen die Verfahrenseinstellung
nicht, wie beispielsweise bei einem Schuldspruch, ob die vorinstanzlichen
Sachverhaltsfeststellungen willkürlich sind ( Art. 97 Abs. 1 BGG ), sondern nur, ob die
Vorinstanz willkürlich von einer "klaren Beweislage" ausging oder gewisse Tatsachen
willkürlich für "klar erstellt" annahm ( BGE 143 IV 241 E. 2.3.1; Urteil 6B_790/2019 vom
18. Oktober 2019 E. 2.2.1). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers findet somit
im Rahmen von Beschwerden gegen die Verfahrenseinstellung keine abschliessende,
umfassende Beurteilung der Sach- und Rechtslage statt. Diese obliegt vielmehr dem
zuständigen Sachgericht (vgl. den Rückweisungsentscheid 6B_1356/2016 vom 5. Januar
2018 E. 3.3.2 in fine). Es stand der Vorinstanz daher grundsätzlich zu, die Voraussetzungen
des Tatbestands sowie einer möglichen Rechtfertigung frei zu prüfen.

E. 2.2.2
Die Vorinstanz begründet den Freispruch der Beschuldigten einerseits damit, dass der
Tatbestand gemäss Art. 179quater Abs. 1 StGB nicht erfüllt sei. Andererseits bejaht sie,
gestützt auf den erstellten Sachverhalt, einen rechtfertigenden und entschuldbaren Notstand.

Die Vorinstanz erwägt, zwar sei der Beschwerdeführer in der Wohnung der Beschuldigten
ohne sein Wissen gefilmt worden. Allerdings sei die Bildaufnahme durch die Beschuldigte,
und damit nicht durch einen aussenstehenden Dritten, erfolgt. Die Beschuldigte habe kein
Hindernis überwinden müssen, um in den geschützten Bereich zu gelangen. Zudem habe
sich der Beschwerdeführer mit ihrem Einverständnis in einem Bereich befunden, der zu
ihrer eigenen Privatsphäre gehört habe. Die beiden Betroffenen hätten sich somit für eine
gewisse Zeit dieselbe Privatsphäre geteilt. Aufgrund dessen sei Art. 179quater Abs. 1 StGB
auf die von der Beschuldigten getätigte Bildaufnahme nicht anwendbar, da sie nicht durch
einen Eingriff von aussen geschehen sei.



Selbst wenn Art. 179quater Abs. 1 StGB anwendbar wäre, so liege eine Notstandssituation
vor. Die Beschuldigte habe aufgrund der Vorgeschichte hinreichende Gründe zur Annahme
gehabt, dass es anlässlich des in ihrer Wohnung ohne Wissen des Beschwerdeführers
gefilmten Treffens vom 18. Juni 2014 zu Drohungen oder sexuellen Belästigungen resp.
Nötigungen kommen könnte. Unbestrittenermassen hätten die Beschuldigte und der ihr
vorgesetzte Beschwerdeführer eine Beziehung gehabt. Das Arbeitsverhältnis habe sich in
der ersten Hälfte des Jahres 2014 verschlechtert, und der Beschwerdeführer habe ihr nahe
gelegt, sich eine neue Stelle zu suchen. Die Beschuldigte habe glaubhaft ausgesagt, dass der
Beschwerdeführer schon vor dem Treffen mehrmals Vorschläge in dem Sinne gemacht
habe, dass sie im Austausch für sexuelle Gefälligkeiten ihre Arbeitsstelle behalten könne.
Er habe bei der Arbeit und privat Druck auf sie ausgeübt, weil er unbedingt eine sexuelle
Beziehung gewollt habe. Zudem habe er trotz ihrer Krankschreibung darauf beharrt, sie zu
Hause zu treffen. Die Beschuldigte habe zwar nicht gewusst, was genau passieren werde,
habe aber angesichts der Vorgeschichte verständlicherweise ein Beweismittel für allenfalls
vorwerfbares Verhalten des Beschwerdeführers haben wollen. Wie sich im Gespräch
gezeigt habe, sei ihr Misstrauen denn auch gerechtfertigt gewesen, so die Vorinstanz.
Zudem habe der Beschwerdeführer gemäss eigenen Angaben offenbar bereits geahnt, dass
das Gespräch aufgezeichnet werden könnte, habe er doch die Beschuldigte zu Beginn des
Treffens danach gefragt. Es sei sodann davon auszugehen, dass sie mangels anderer
Beweise ihre rechtlichen Interessen in einem allfälligen Verfahren nicht wahrzunehmen
vermocht hätte. Auch leuchte ein, weshalb die Beschuldigte die Aufnahme vorab der
Personalabteilung gezeigt habe und nicht dem Beschwerdeführer. Sie habe zu Recht
befürchtet, dass er einen Grund erfinden würde, um eine Kündigung zu veranlassen.
Insofern sei es der Beschuldigten als einziger Ausweg erschienen, die Personalabteilung
über die Situation zu informieren. Dies insbesondere mit Blick auf die Vorfälle und
Forderungen der vorangegangenen Woche, die sie als Drohung und Belästigung empfunden
habe und bezüglich derer ihr ohne Beweise kaum jemand geglaubt hätte. Zu erwähnen sei
ferner, dass die Beschuldigte schon vor dem 10. Juni 2014 eine Spezialistin für Mobbing
aufgesucht und deswegen unter psychischen Beschwerden gelitten habe. Die Beschuldigte
habe sich daher in einer Notstandslage und unter enormem psychischem Druck seitens des
Beschwerdeführers befunden. Folglich habe sie einzig zur Wahrung ihres Beweisinteresses
resp. zum Schutz ihrer sexuellen Integrität gehandelt. Die Abwehrhandlung sei insofern
geeignet gewesen, eine Verletzung ihrer Rechtssphäre abzuwenden. Sie habe zudem davon
ausgehen können, dass dies ohne die Aufnahme nicht möglich gewesen wäre. Eine
erpresserische Absicht sei hingegen nicht ersichtlich. Das Interesse der Beschuldigten
namentlich der Schutz ihrer sexuellen Integrität überwiege dasjenige des
Beschwerdeführers an der Wahrung seiner Privatsphäre. Ihr Handeln sei daher
gerechtfertigt. Es sei überdies zu entschuldigen, da es ihr nicht zuzumuten gewesen sei, das
gefährdete Gut preiszugeben. Auch insoweit sei das Handeln der Beschuldigten
verhältnismässig, zumal ihr kein anderes Mittel zur Abwendung der Rechtsgutsverletzung
zur Verfügung gestanden habe. Der erstinstanzliche Freispruch sei mithin rechtens.

E. 2.2.3
Die Vorinstanz schützt den erstinstanzlichen Freispruch der Beschuldigten mit zwei
voneinander unabhängigen Begründungen. Der Beschwerdeführer kritisiert als
bundesrechtswidrig sowohl die von der Vorinstanz durchgeführte Subsumtion des erstellten
Lebenssachverhalts unter Art. 179quater Abs. 1 StGB wie auch die vorinstanzlichen
Ausführungen zum rechtfertigenden und entschuldbaren Notstand.



Die Vorinstanz begründet nachvollziehbar, weshalb sie, gestützt auf den erstellten
Sachverhalt, einen rechtfertigenden und entschuldbaren Notstand bejaht. Eine einseitige
oder gar willkürliche Beweiswürdigung oder Verletzung von Bundesrecht sind weder
ersichtlich noch genügend dargetan. Insbesondere die wiederholten Verweise auf die
Bindungswirkung des Urteils 6B_1356/2016 vom 5. Januar 2018 betreffend die
Verfahrenseinstellung genügen hierzu nach dem in vorstehender Erwägung 1.2.1 Gesagten
nicht. Mit Bezug auf die rechtliche Würdigung ist zudem namentlich von Relevanz, dass
der Beschwerdeführer gemäss willkürfreier Feststellung der Vorinstanz selber ahnte,
anlässlich des Gesprächs gefilmt zu werden. Gleichwohl setzte er sich der nunmehr
gerügten Verletzung seiner Privatsphäre aus. Unter diesen Umständen erschienen das
Verschulden der Beschuldigten und die Rechtsgutsverletzung zumindest in einem deutlich
milderen Licht, sodass jedenfalls die Annahme, es liege ein entschuldbarer Notstand vor,
nicht gegen Bundesrecht verstösst. Da sich der Beschwerdeführer zu den diesbezüglichen
Voraussetzungen, unter Vorbehalt des zur Bindungswirkung des Bundesgerichtsurteils
6B_1356/2016 Gesagten, nicht rechtsgenüglich äussert, ist darauf nicht vertieft einzugehen.
Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob die Vorinstanz den Tatbestand des Art.
179quater Abs. 1 StGB zu Recht als nicht erfüllt betrachtet. Diesbezüglich entspricht die
Beschwerde auch nicht den Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 BGG .

E. 3
Der Beschwerdeführer beanstandet den Freispruch der Beschuldigten wegen übler
Nachrede.

E. 3.1
Der üblen Nachrede macht sich schuldig, wer jemanden bei einem anderen eines
unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu
schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, sowie, wer eine solche Beschuldigung oder
Verdächtigung weiterverbreitet ( Art. 173 Ziff. 1 StGB ). Beweist der Beschuldigte, dass
die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht oder
dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht
strafbar ( Art. 173 Ziff. 2 StGB ). Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und
ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst- wie ohne
begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden,
jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat-
oder Familienleben beziehen ( Art. 173 Ziff. 3 StGB ).

E. 3.2.1
Die Vorinstanz hält im Wesentlichen unter Verweis auf die Erstinstanz fest, die
Beschuldigte habe den Beschwerdeführer gegenüber der Personalabteilung der sexuellen
Belästigung bezichtigt und den Vorwurf mit der Aufzeichnung des Gesprächs vom 18. Juni
2014 untermauert. Sie sei indes hierfür nicht strafbar, da sie eine genügende Veranlassung
für die Behauptung gehabt und den Wahrheitsbeweis erbracht habe. Zudem sei die sexuelle
Belästigung der Auslöser für die Aufnahme und deren Meldung an die Personalabteilung
gewesen. Das zur Veranlassung und zum Wahrheitsbeweis Gesagte gelte auch für einen
Kussversuch des Beschwerdeführers vom 10. Juni 2014, hinsichtlich dem auf die
glaubhaften Aussagen der Beschuldigten abzustellen sei.

E. 3.2.2



Der Beschwerdeführer bringt nichts vor, was die vorinstanzliche Annahme, wonach die
Beschuldigte hinreichend Anlass gehabt habe, ihn bei der Personalabteilung der sexuellen
Belästigung zu bezichtigen, als bundesrechtswidrig erscheinen liesse. Soweit er bestreitet,
dass sein Verhalten eine sexuelle Belästigung darstellt, kann ihm angesichts der
unbestrittenen Aufzeichnungen nicht gefolgt werden und begründet er dies nicht. Es ist
unerfindlich, weshalb die Meldung eines wahren, mutmasslich strafbaren Verhaltens an die
Personalabteilung eine üble Nachrede darstellen soll, zumal die Vorinstanz ohne Willkür
annimmt, die Beschuldigte habe ohne erpresserische Absicht gehandelt (vgl. oben E. 1.2.2).
Es bestand daher, entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers, auch kein Anlass, sie
nicht zum Wahrheitsbeweis zuzulassen. Daran ändert nichts, dass die Beschuldigte die
vormalige Beziehung zum Beschwerdeführer allenfalls verheimlicht hat. Indem er
schliesslich rügt, die Vorinstanz stellte zu Unrecht auf die Aussagen der Beschuldigten ab,
genügt dies der Begründungspflicht nicht und belegt es keine Willkür. Namentlich ist
unerfindlich, inwiefern es die Glaubhaftigkeit von deren Aussagen in Bezug auf den
Vorwurf der sexuellen Belästigung untergraben soll, dass die Beschuldigte die frühere
sexuelle Beziehung zum Beschwerdeführer gegenüber dem Personaldienst verschwieg.
Dies gilt selbst dann, wenn er die Beschuldigte mindestens einmal für Sex bezahlt hätte, wie
er geltend macht. Mit seinem neuerlichen Hinweis auf das Urteil 6B_1356/2016 vom 5.
Januar 2018 verkennt der Beschwerdeführer auch hinsichtlich des Vorwurfs der üblen
Nachrede, dass das Bundesgericht ausdrücklich keine abschliessende Würdigung der
Motive der Beschuldigten vornahm, indem es erwog, eine gewisse erpresserische Absicht
sei jedenfalls nicht klar auszuschliessen. Die Vorinstanz begründet nachvollziehbar,
weshalb sie dies verneint.

E. 4
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Ausgangsgemäss hat der
Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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